
Ordnung für die Praxisphase im Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen 
und Bauingenieurwesen – dual an der Hochschule Kaiserslautern 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Diese Ordnung regelt die Durchführung der Praxisphase für den Bachelor-
Studiengang Bauingenieurwesen und Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen – 
dual an der Hochschule Kaiserslautern. 

(2) Die Praxisphase umfasst: 

a) die praktische Ausbildung in geeigneten Unternehmen und Institutionen (z.B.   
Ingenieurbüros, Baufirmen, öffentlichen Verwaltungen, Betrieben…) 
außerhalb der Hochschule Kaiserslautern sowie 

b) die Vorlage eines Praxisphasenberichtes und 

c) die abschließende Präsentation zur Praxisphase an der Hochschule 
Kaiserslautern. 

(3) Die Beschaffung einer Stelle für die praktische Ausbildung bei geeigneten 

Unternehmen und Institutionen (im folgenden Praxisstelle genannt) obliegt den 
Studierenden. Der Fachbereich ist bei der Beschaffung von Praxisstellen behilflich. 

§ 2 
Ziele und Grundsätze 

(1) Ziel der Praxisphase ist es, eine enge Verbindung zwischen Studium und 
Berufspraxis herzustellen. Auf der Grundlage des in den ersten 6 Semestern 
erworbenen Wissens, sollen anwendungsbezogene Kenntnisse und praktische 
Erfahrungen vermittelt und die Bearbeitung konkreter Probleme im Tätigkeitsfeld des 
Bauingenieurs unter Anleitung ermöglicht werden. Die Praxisphase soll die 
Studierenden mit betrieblichen Arbeitsabläufen vertraut machen. 

(2) Die Praxisphase kann durch ein Auslandssemester oder durch gleichwertige 
Praxisprojekte ganz oder teilweise ersetzt werden. 

(3) Die Praxisphase ist nicht handwerklich orientiert und ersetzt nicht die praktische 

Vorbildung (Vorpraktikum). 

§ 3 

Zeitpunkt und Dauer 

(1) Die Studienordnung sieht als Zeitpunkt für die Praxisphase das 7. 

Studiensemester vor. Die Praxisphase soll mit dem 7. Studiensemester 
abgeschlossen sein, um den Zugang zu einem anschließenden konsekutiven 
Master-Studiengang nicht zu verzögern. 

(2) Die praktische Ausbildung in geeigneten Unternehmen und Institutionen dauert 
exklusive der begleitenden Lehrveranstaltung 8 Wochen. Ausgehend von einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden sind dies 320 Arbeitsstunden. 

(3) Zum Abschluss der Praxisphase erfolgt eine Präsentation über die Praxisphase 

sowie die Vorlage eines Praxisphasenberichtes (siehe § 6). 



§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Studierenden sind verpflichtet, die gewählte Praxisstelle vor Antritt der 
Ausbildung mit dem/der Praxisbeauftragten abzustimmen. Von den Studierenden 
vorgeschlagene Praxisstellen müssen den Zielvorstellungen im Sinne von § 2 (1) 
entsprechen. 

(2)  Vor Antritt der Praxisphase sind dem/der Praxisbeauftragten die Anmeldung zur 
Praxisphase (Vordruck siehe Anlage 1) sowie der Vertrag für die Praxisphase 
(Musterbeispiele siehe in Anlage 2a in Deutsch bzw. 2b in Englisch) vorzulegen. 
Der/die Praxisbeauftragte leitet die Anmeldung an das Prüfungsamt weiter. 

(3) Für den Eintritt in die Praxisphase wird die abgeschlossene Projektübung 

vorausgesetzt.  
 

§ 5 
Praxisstelle, Verpflichtungen 

(1) Die Praxisphase wird in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit den 
Praxisstellen so durchgeführt, dass ein möglichst hohes Maß an Kenntnissen und 
Erfahrungen erworben werden kann. Die Studierenden werden von der Hochschule 
in allen Fragen, der Suche und Auswahl der Praxisstellen beraten. Hierfür ist der/die 
Praxisbeauftragte gemäß § 8 zuständig. 

(2) Die Studierenden schließen vor Beginn der Praxisphase mit der Praxisstelle den 
in § 4 (2) erwähnten Vertrag für die Praxisphase ab. 

 

(3) Die Verpflichtungen der Praxisstelle sind: 

a) Die Studierenden für die Dauer der Praxisphase entsprechend den 
Bestimmungen dieser Ordnung auszubilden, 

b) ihnen die Teilnahme an der begleitenden Lehrveranstaltung bzw. den 
Prüfungen zu ermöglichen, 

c) eine Bescheinigung auszustellen, die Angaben über Beginn, Ende, ggf. 
Fehlzeiten sowie die Inhalte der praktischen Ausbildung enthält, 

d) eine/n Ansprechpartner/in für die Betreuung der Studierenden zu benennen, 
der/die in der Regel einen Hochschulabschluss nachweisen sollte. 

 

(4) Die Verpflichtungen der Studierenden sind: 

a) Die gebotene Ausbildung wahrzunehmen, 

b) die im Rahmen der praktischen Ausbildung übertragenen Aufgaben sorgfältig 
und gewissenhaft auszuführen, 

c) sich an die geltende Ordnung der jeweiligen Praxisstelle zu halten, 
insbesondere an die Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitszeitregelungen und 
die gebotene Schweigepflicht, 

d) fristgerecht nach Abschluss der Praxisphase einen gegliederten Abschluss-
bericht über die Praxisphase vorzulegen (siehe § 6 und Anlage 3), 

e) ein vorzeitiges Beenden der Praxisphase unverzüglich der/dem Praxis-
beauftragten anzuzeigen. 



 

   § 6 
Praxisphasenbericht, Präsentation zur Praxisphase 

(1) Die Präsentation zur Praxisphase findet am Ende des 7. Semesters in der 
letzten Vorlesungswoche des Wintersemesters statt. Auch im darauffolgenden 
Sommersemester wird in der letzten Vorlesungswoche ein Präsentationstermin 
angeboten. Der jeweilige Termin wird rechtzeitig veröffentlicht und den Studierenden 
per Rundmail mitgeteilt. 

a) Wird die Präsentation zur Praxisphase von der anwesenden Kommission 

nicht anerkannt, so ist die Präsentation zum nächsten offiziellen Termin zu 
wiederholen. Ein Zwischentermin wird nur in Ausnahmefällen gewährt. Die 
Praxisphase und der Praxisphasenbericht bleiben davon zunächst unberührt.  

b) Sollte auch die erneute Präsentation zur Praxisphase nicht anerkannt werden, 
so ist die gesamte Praxisphase zu wiederholen. 

 

(2) Voraussetzung für die Präsentation zur Praxisphase ist die rechtzeitige Abgabe 
des Praxisphasenberichtes sowie einer Praktikumsbescheinigung. Die Praktikums-
bescheinigung ist dem Praxisphasenbericht beizulegen. 

a) Der Praxisphasenbericht ist spätestens eine Woche vor dem Termin der 
Präsentation zur Praxisphase bei dem/der Praxisbeauftragten vorzulegen. 
Liegt der Bericht nicht rechtzeitig vor, besteht keine Berechtigung zur 
Teilnahme an der Präsentation zur Praxisphase. Ein Nachtermin wird nur in 
Ausnahmefällen gewährt. 

b) Wird der Praxisphasenbericht vom Betreuer und/ oder Praxisbeauftragten 

nach Durchsicht nicht anerkannt, so kann ein einmaliger Nachtermin von zwei 
Wochen zur Überarbeitung gewährt werden. Wird der Praxisphasenbericht 
auch trotz Nachtermin nicht anerkannt, so ist die gesamte Praxisphase zu 
wiederholen. 

c) Für den Praxisphasenbericht sowie für die Präsentation gilt der       

Anforderungskatalog gemäß Anlage 3. 
 

 
§ 7 

Status der Studierenden an der Praxisstelle 

(1) Während der Praxisphase bleiben die Studierenden an der Hochschule 
immatrikuliert mit allen Rechten und Pflichten. 

(2) Die Studierenden sind keine Praktikanten im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
und unterliegen an der Praxisstelle weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch dem 
Personalvertretungsgesetz. Andererseits sind die Studierenden an die Ordnung der 
Praxisstelle gebunden. 

(3) Etwaige Ansprüche auf Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz bleiben während der Praxisphase uneingeschränkt bestehen. 

(4) Studierende haben keinen Urlaubsanspruch während der Praxisphase. 



§ 8 
Praxisbeauftragte/r 

(1) Für die Organisation der Praxisphase wird ein/eine Praxisbeauftragte/r vom 
Studiengang gewählt. 

(2) Dem/der Praxisbeauftragten obliegt insbesondere: 

a) Die Beratung und Unterstützung der Studierenden bei der Wahl der 
Praxisstellen, 

b) die Überprüfung der Ausbildungsverträge, 

c) die Information der Ausbildungsbetriebe über Ziele und Anforderungen der 
Praxisphase, 

d) die Organisation der abschließenden Präsentation zur Praxisphase. 

(3) Über die Zulassung und die Anerkennung begründeter Ausnahmeregelungen 
entscheidet der/die Praxisbeauftragte. 

§ 9 
Betreuung der Studierenden 

(1) Dem/der Studierenden wird zur fachlichen Betreuung während der Praxisphase - 
nach Bedarf und auf Antrag – eine betreuende Lehrkraft (ein Professor oder eine 
Professorin) zugewiesen. 

(2) Aufgaben der betreuenden Lehrkraft sind: 

a) Die Unterstützung des/der Praxisbeauftragten in fachlicher Hinsicht, vor allem 
bezüglich der Eignung und Betreuung der Praxisstellen, 

b) die Herstellung und Pflege von Kontakten zu den Praxisstellen.  

§ 10 
Sonderregelung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen – dual 
 
Studierende des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen – dual können ihre 
Tätigkeit im Kooperationsunternehmen auch als Praxisphase anerkennen lassen, 
sofern diese Tätigkeit bis -in der Regel- bis zum Ende des 7. Fachsemester 
mindestens 1200 Stunden umfasst. Ein entsprechender Stundennachweis 
(Bescheinigung des Kooperationsunternehmens) ist der/dem Praxisbeauftragten zur 
Genehmigung vorzulegen. 

 

Zur Anerkennung der Praxisphase sind die Inhalte der Tätigkeit im 
Kooperationsunternehmen in einer Präsentation gemäß den Vorgaben aus § 6, bzw. 
Anlage 3 vorzunehmen. Die Anfertigung eines eigenen Praxisphasenberichtes ist 
nicht erforderlich. 

Die Präsentation zur Praxisphase findet am Ende des 7. Semesters in der letzten 

Vorlesungswoche des Wintersemesters statt. Auch im darauffolgenden 
Sommersemester wird in der letzten Vorlesungswoche ein Präsentationstermin 
angeboten. Der jeweilige Termin wird rechtzeitig veröffentlicht und den Studierenden 
per Rundmail mitgeteilt. 

 

Anlage 1:  Vordruck „Anmeldung zu Praxisphase“ 

Anlage 2a:  Musterbeispiel „Vertrag für die Praxisphase“ (Deutsche Fassung) 

Anlage 2b:  Musterbeispiel „Contract for the on-the-job-trainings” (English version) 

Anlage 3: Anforderungskatalog zur Präsentation und zum Praxisphasenbericht 



 

Anmeldung zur Praxisphase im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen
(gemäß PO 2019 (FPO vom 22.06.2022 §3 (4)); Studienleistung als Pflichtfach)  WS/SS

Name : ...................................................................................................................................................................... Matr.Nr. :  ...................................................................  Studienbeginn: WS/SS  ......................................  

Vorname : ...................................................................................................................................................................... Tel. :  ...................................................................................................................................................................................................................  

Gebdat. : ...................................................................................................................................................................... E-Mail :  ...................................................................................................................................................................................................................  

Hiermit melde ich mich zur Praxisphase an Gewünschter Starttermin :  ............................................................................................................................  

 Voraussichtlicher Endtermin :  ............................................................................................................................  

Praxisstelle :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ansprechpartner/in :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Telefon/ FAX :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

E-Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tätigkeiten :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Es gilt die Ordnung für die Praxisphase sowie die Fachprüfungsordnung vom 22.06.2022. Anmeldung bis spätestens 4 Wochen vor dem Starttermin. Angaben, 
welche bei der Anmeldung noch nicht vorliegen, müssen bis 14 Tage vor dem Starttermin nachgeliefert werden.

Kaiserslautern, den   ....................................................................................................................................................................................................  
 Unterschrift 

Abgabe beim Beauftragten für die Praxisphase 

Fachgebiet :  

Betreuung durch :  

Kaiserslautern, den   ....................................................................................................................................................................................................  
 Unterschrift Beauftragter für die Praxisphase 
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ANLAGE 3 

 

 

Für den Praxisphasenbericht sowie für die Präsentation gilt folgender       
Anforderungskatalog: 

 

 

1. Das frühzeitige Sammeln von Unterlagen während der Praxisphase und ein 
rechtzeitiger Informationsaustausch mit den maßgeblichen Fachleuten 
(Projektleiter, Bauleiter) wird dringend angeraten. 

2. Der Praxisphasenbericht soll die Tätigkeiten und praktischen Erfahrungen 
während der Praxisphase umfassend darlegen; er sollte über bauspezifische 
Zusammenhänge und in diesem Zeitraum bearbeitete Projekte ausführlich 
berichten. 

3. Auf eine gut strukturierte Gliederung, effiziente und schlüssige Aussagen sowie 
auf anschauliche Visualisierungen wird besonderer Wert gelegt. 

4. Der Praxisphasenbericht sollte mindestens 20 DIN A4 Seiten Berichtstext (exkl. 
Abbildungen) enthalten. Darüber hinaus gehören selbstverständlich 
Bilddokumentationen, Planbeilagen sowie sonstige erläuternden Darlegungen 
ebenfalls zum Bericht. 

5. Literatur- und Informationsquellen sowie kontaktierte Firmen und Behörden, 
sind beim Abschlussbericht in einem eigenen Verzeichnis anzuführen. 

6. Der Praxisphasenbericht ist mit einem Textverarbeitungsprogramm zu erstellen 
und in gedruckter Form in einer Mappe abzugeben; zusätzlich ist der Bericht in 
digitaler Form, als PDF Dokument auf CD oder sonstigem Speichermedium, 
abzugeben. 

7. Die redaktionelle Ausführung des Praxisphasenberichtes hat in Anlehnung an 
die auf den Internetseiten des Studiengangs befindliche „Formatvorlage“ zu 
erfolgen. 

8. Die Präsentation der Praxisphase fasst die Ausführungen des 
Praxisphasenberichtes zusammen und verdeutlicht die Tätigkeit und 
praktischen Erfahrungen des Studierenden in Wort und Bild. 

9. Die Präsentation sollte etwa 15 Folien umfassen und ist mit einem 
Präsentationsmedium („Power Point“ oder gleichwertig) vor einer Kommission 
von mindestens 2 Professoren abzuhalten. 

10. Für diese abschließende Präsentation der Praxisphase, ist eine 20-minütige 
Präsentationszeit vorgesehen; es sind mindestens 2 unterschiedliche 
Präsentationsmedien (Overhead, Präsentation, Tafel etc.) einzusetzen. 

11. An die Präsentation schließt eine ca. 15-minütige Fragerunde an, in welcher 
der Studierende der Kommission gegenüber Fachfragen zu seinen Tätigkeiten 
während der Praxisphase beantworten soll. 

 


